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Hartz un die soz1ale Gerechtigkeit

„Weg mı1t Hartz „Stoppt den Soz1ialabbau!“ „Gerechtigkeıt für alle!“ Sol-
che un eıne Vielzahl anderer Slogans Prangen VO  e den Plakaten bel den zahlreichen
Demonstrationen, die sıch mi1t Blick auf die Begınn des Jahres 2005 anstehende
Eintührung „des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen AInl Arbeıitsplatz“,
106074 Hartz ZCENANNLT, zunehmend tormieren un: den derzeıtigen Höhepunkt des
weıt verbreıiteten Protestes bılden. Wenn auch bereits 1mM Kontext der Eınführung
des ersten bıs dritten (Gesetzes ber moderne Dienstleistungen Arbeıtsmarkt
(SOg Hartz L-LLL 1n der Offentlichkeit kontroverse Diskussionen geführt wurden,

überste1igt die OmMenTtLANn: Debatte dieses Kernstück der Agenda A0 1es
och einmal en Mehrtaches.

6S sıch be1 Hartz IA dessen Kern die Abschaffung der Arbeitslosenhiltfe un:
die Eınführung einer Grundsicherung für Arbeitssuchende 1St, 11U tatsächlich un:

rationalen Krıterien Ungerechtigkeiten handelt, eventuell
eın 1n sıch ungerechtes Konstrukt, oder ob eine dıfferenzierte Analyse 7 eıner

anderen ethischen Bewertung tührt, soll TCI 1m Detaıil bedacht werden. Vorab oilt
CS aber, tolgendes testzustellen: Was VO den Menschen als so7z1al gerecht empfun-
den wırd, hangt auch VO der Tradıtion des Soz1alstaatsdenkens eıner Gesellschaft
ab Wenn heute 1mM Zusammenhang mit der Einführung VO Hartz 1n der
Offentlichkeit eıne heftige Gerechtigkeitsdebatte veführt wırd, annn welst 1eSs
auch darauf hın, da{fi mMI1t diesem Reformgesetz estimmte Koordinaten des eut-
schen Soz1alstaatsverständnisses b7zw. dessen, W as 1m Lauf der langen Entwicklung
(vgl. AB Metzler, 2003 daraus geworden 1St, 1n Bewegung geraten sınd

Kernelemente der Hartz LV-Reform

Bevor das C«“ Hartz-Gesetz eıner kritischen Beurteilung unterzogen wırd, sollen
ZUWUGEST einıgE€ Grunddaten dieser Arbeitsmarktretorm dargelegt werden.

Empfänger des Arbeitslosengeldes Anspruchsberechtigt sınd Znr eınen alle
Arbeıtslosen, nachdem S1C eın Jahr lang b7zw. 18 Monate (wenn S1Ee mındestens 56
Jahre alt Sind) Leıistungen ZUu Lebensunterhalt aus der Arbeitslosenversicherung,
das SOZCNANNLE Arbeitslosengeld IB erhalten haben, terner alle bisherigen Empftän-
gCI VO  a Arbeitslosenhilfe SOWI1e un: das Kp 11E  C alle erwerbsfähigen
Sozlialhiılfeempfänger. Als erwerbsfähig gelten alle Menschen 1m Alter VO 15 bıs 65
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Jahren, die mındestens re1l Stunden Tag arbeiten können. Entscheidend für den
Bezug VO Arbeitslosengeld {{ 1Sst allerdings dıe jeweılıge Bedürtftigkeıit, dıe 1ın jedem
Einzeltall geprüft wırd Nıcht erwerbstähıge Hiltebedürftige, dıe als Partner oder
Kınder mi1t dem Erwerbsfähigen In einem Haushalt leben, erhalten Sozialgeld 1n
An vergleichbar MmMI1t der bisherigen Sozialhilte

Berechnung des Arbeitslosengeldes Der entscheidende, die ede OM SYy-
stemwechsel begründende Unterschied FA bisherigen Arbeitslosenhilte lıegt darın,
da{fß C655 sıch eım Arbeitslosengeld I8l nıcht mehr eıne trüheren Nettolohn
bzw. -gehalt orlentierte Zahlung handelt, sondern eıne Grundsicherung, dıe sıch
W1€ dıe Sozialhilte sozi0kulturellen Ex1istenzminiımum ausrichtet: für
Alleinstehende/Alleinerziehende 345 monatlıch (331 Ost), 511 (298 Ost)
ür Partner aAb Begınn des 19 Lebensjahres, 276 (265 Ost) für jedes 1nd ab
15 Jahren bıs ZUr Vollendung des 18 Lebensjahres un 207 (199 USst) für jedes
ınd bıs FANT: Vollendung des Lebensjahres. Um den Übergang VO Arbeits-
losengeld Zzu Arbeitslosengeld Il abzufedern, wırd für eıne Übergangs-
phase eın Zuschlag (maxımal 160 PrOo Erwachsenem, bıs 60 PTO Kind) SCr
zahlt, der ach eiınem Jahr bereıts halbiıert wırd un ach Z7wel Jahren ganz entfällt.

Dreı spezifische Aspekte sınd be]1 der Berechnung des Arbeitslosengeldes I8 och
gesondert bedenken: Zum eınen wırd un das gehört den vieldiskutierten
Punkten dieser Hartz 1LV-Reform Vermogen der Anspruchsberechtigten un ihrer
Kınder angerechnet. Dabe]l o1bt CI Zanz der bisherigen Regelung be] der Sozialhilte
entsprechend, eınen Freibetrag VOIN 700 PTO Lebensjahr, axımal eınen Betrag
VO Dazu kommt 1m Vergleich Z Sozialhiltfe och eıne Verbesserung,
enn 6S o1bt für Vermogen, das 1m Blick auf die Altersvorsorge angespart wiırd,
beispielsweise entsprechende Leibrentenversicherungen, och einmal eınen rel-
betrag VO pÄOIO PIO Lebensjahr. Die Ersparnısse VO Kındern sınd infolge der
ach heftigen bundesweıten Protesten vorgenOMMCNCH Nachbesserungen bıs
eiınem Freibetrag VO 4100 PTO ınd geschützt. Zusätzlich 1St für jeden ein Be-

Lrag VO 750 für Anschaffungen 1m Haushalt anrechnungsfreı. Rıester-Renten-
Vertrage SOWIl1e selbstgenutztes Wohneigentum bleiben be1 der Vermögensanrech-
NUNS unberücksichtigt.

Zum 7zweıten wiırd, 1m Vergleich Z Arbeitslosenhilfe, jer 11U das Einkommen
angerechnet, das der 1n eıner „Bedarfsgemeinschaft“ mMI1t dem Arbeıitslosen ebende
erwerbstätige Partner bezieht. Zusammen mi1t der Vermögensanrechnung geht 111all

VO rund 500000 Betrotffenen AaUs, dıe aufgrund dieser Gesetzeslage nıcht mehrZ
Kreıs der Anspruchsberechtigten des Arbeitslosengeldes { 1 yehören un damıt AUS

der Unterstutzung heraustallen werden.
Schliefßlich 1St drıttens sehen, da 1mM Vergleich mMI1t der bısherigen Sozialhilte-

regelung die Grenze der Zuverdienstmöglichkeıit mehr als das Doppelte herauf-
ZESELZL worden ISt, da dem häufig erhobenem Vorwurf, das Arbeiten lohne sıch
al nıcht, jer 7zıımındest 1ın orm eınes finanzıellen Anreızes eın Stück welıt eNLTt-
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ZzEeEZNEL worden ISt. Berechtigte Kritik wırd 1aber daran geäußert, dafß 1m Vergleich
ZUr bisherigen Regelung be1 der Arbeitslosenhilte die Zuverdienstmöglichkeiten
eingeschränkt werden. Diesbezüglıch ware eıne Nachbesserung des (sesetzes siıcher
sinnvoll, damıt eın Arbeitloser jede Chance D: Beendigung der Verringerung SE1-
GT Hıltebedürftigkeıit auch wahrnımmt.

Arbeitsvermittlung. Die Darstellung der Grundelemente der Hartz [V-Kon-
zeption ware unvollständig, WEE1111 nıcht auch auf der Seıite der Bundesagentur für
Arbeıit das verstärkte ngagement für eıne verbesserte un: effektivere Vermittlung
der Langzeıtarbeitslosen 1n Arbeit b7zw. eıne Ermöglichung der Wiederaufnahme
VO Erwerbstätigkeıit erwähnt würde. Die Hächendeckend LIECU gegründeten bzw.
ogründenden Job-Center übernehmen intens1ıvliert dıe „Fall-Betreuung“: Waren 6S

trüher 400 Arbeıitslose, die betreuen aICI, soll sıch ach Hartz der
„Fallmanager“ als persönlicher Ansprechpartner 1mM optimalen Fall

1LUFr och 75 „Kunden“ kümmern. DE die Arbeitslosen künftig 1n den Job-Cen-
LG Hılfen AUS einer and erhalten sollen, bılden die regionalen Nıederlassungen
der Agentur für Arbeıt un: die Kommunen diesem Zweck „Arbeıitsgemein-
schaften“ Für eıne Experimentierphase bekommen zudem 69 Kommunen die
Chance, die ZESAMLE Betreuung der Arbeitslosen 1n eigener Verantwortung ber-
nehmen.

In bezug auf die Arbeıitsvermittlung 1St terner eın Aspekt 1n den Blick nehmen,
der gegenwärtıg 1n der Offentlichkeit hoöchst kontrovers diskutiert wiırd, nämlich
die rage der Zumutbarkeıt eıner angebotenen Erwerbstätigkeıit bzw. Eıingliede-
rungsmafßnahme. Alles, W as nıcht die Kindererziehung oder häusliche Pflege gC-
ährdet un: W 4S nıcht sıttenwıdr1g ISE, nıcht 3() Prozent oder mehr unterhalb
des Branchenlohnniveaus liegt, oilt als zumutbar. Wer eın solches Arbeitsangebot
ablehnt, mu{ mı1t deutlichen Kurzungen se1nes Arbeitslosengeldes [ 1 rechnen:
Dabe]1 geht CS 30 Prozent des Grundbetrags, der Zuschlag enttällt annn PCI 3
Jugendlichen 25 Jahren 20 1mM Fall der Nıchtannahme eıner ANSZC-
botenen Arbeit das Arbeitslosengeld I1 für rel Monate gahz gestrichen werden.

Kritische Anfragen Hartz

Entspricht das Leitbild „Fördern UN Fordern“ dem Ziel der soz1alen Gerechtig-
heıt?

Miıt dem Leıitprinzıp „Fördern un:! Fordern“, 1n der ursprünglichen Harti—Kom-
1SsS10onN och als „Eigenaktiviıtäten auslösen un: Sıcherheiten einlösen“ umschrie-
ben, soll der Wechsel ZULT aktivierenden Arbeitsmarktpolitik anschaulich vemacht
werden. Unter „Fördern“ wırd VOT allem die skizzierte bessere Betreuung der Ar
beıitslosen un deren schnellere Vermittlung 1ın den Arbeitsmarkt verstanden. Die
Ineffizienz der Arbeitsvermittlung W AT 1n der Vergangenheıt oft Anlaf massıver
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Kritik; deshalb wırd innerhalb der Hartz-Gesetze viel Wert darauf gelegt, die
Betreuung der Arbeitssuchenden verbessern. Das „Fördern“ oilt och einmal 1n
spezieller Weiıse für alle arbeitslosen Jugendlichen bıs ZU Alter VO 25 Jahren:
Ihnen mu{fß ach Hartz ab Januar 2005 entweder eıne Arbeitsstelle bzw. eın Aus-
biıldungsplatz ZUur Verfügung gestellt oder ein Qualifizierungsangebot yemacht
werden.

Der Gegenpol „Fordern“ dıe Linıe tort, dıe bereıts 997 mMI1t dem Arbeits-
förderungsreformgesetz vorgezeichnet wurde. Schon damals wurden die Zumut-
barkeıitsregelungen verschärftt: mı1t Hartz 1st 1U für eınen Langzeitarbeitslosen
taktiısch jede angebotene Arbeit zumutbar, auch SOZCNANNLE „Mını-Jobs“ un!: e1l-
zeıtarbeıt. Mıt der aAllmählichen Absenkung der Unterstützungsleistungen auf SO-
z1alhilfenıyveau soll zudem mehr Druck auf dıe Arbeitslosen ausgeübt un deren
E1geninitiative geweckt werden.

[)as erklärte Ziel des Hartz-Gesetzes 1St eıne mögliıchst rasche Rückkehr des Be-
schäftigungslosen 1n den EersSten Arbeitsmarkt:; dieses Zıel erreichen wırd
auch eıne „härtere Gangart” gegenüber dem Arbeitslosen 1n aufSNıe-
mand soll CS sıch mehr iın der Arbeıitslosigkeıt „bequem“ machen können.

Hılfe ZUNY Selbsthilfe für den Arbeitslosen. Aus soz1alethischer Sıcht korrespon-
diert die Leitidee „Fördern un: Fordern“ mMI1t dem Subsıidiarıtätsprinzı1p. Was be1
Hartz MmMIt „Fördern“ umschrieben wiırd, ann beım Subsıdiarıtatsprinz1ıp als
subsidiäre Assıstenz verstanden werden. Übertragen auf das Problem der Arbeits-
losıgkeıt heifst 1es Wenn eın Arbeitsloser be1 seiner Arbeitssuche Schwierigkeiten
hat, 2a1n muf{fß ıhm das Job-Center, SCHNAUCI se1ın Fallmanager, helfen, bestehende
Probleme, se]en S1Ee persönlıcher oder eher praktischer Art, lösen un!: ıh sOmıt
wıeder befähigen, sıch dem Wettbewerb des Arbeitsmarktes stellen. Hıer wırd
also „Hiılfe ZAHT: Selbsthilfe“ geleistet.

Unter „Fordern“ wırd 1im Zusammenhang mı1t der Hartz LV-Retform die orund-
sätzliche Verantwortung jedes einzelnen soz1ialethisch: die subsıdıiäre Kompetenz

verstanden, sıch be] eiınem Arbeitsplatzverlust auch selbst aktıv auf diıe Suche ach
einer Beschäftigungsmöglichkeıit machen un somıt die Unterstützung
der Solidargemeinschaft 11UTr lange 1n Anspruch nehmen, W1e€e unbedingt
nötıg 1St. Darın klingt zugleich das Prinzıp der Solidarıtät A ohne das das Subsi-
diarıtätsprinzıp nıcht ANSCHICSSCH un! richtig verstehen un: anzuwenden 1ST.

Entscheidend für die Kontormuität des Subsıdiarıtatsprinz1ıps mMI1t dem Leitprinzıip
des Hartz-Gesetzes 1ST 1aber dıe Beachtung eiıner bestimmten Verknüpfung beıder
Aspekte: [)as Fördern MuUu VOILI oder zumındest gleichzeıtig MI1t dem Fordern CI=-

tolgen. 1ne Chronologıe, 1n der das Fordern der EerSten Stelle steht, un!: erst 1m
Erschöpfungstfall des Hilfebedürftigen der Staat aktıv wırd, 1st mı1t eiınem Verständ-
N1S VO  . Subsıidıiarıtät, W1€ 6S dıe katholische Soziallehre vertrıtt, nıcht vereinbar.
IDenn hıerbei würde der einzelne gefordert, überfordert un dabe1 auch ein
Scheitern 1n auf&4 [ )as Subsıdiarıtätsprinzıp verlangt vielmehr den CT -
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möglichenden Sozı1alstaat, der also die Rahmenbedingungen un: Voraussetzungen
das meınt das Fördern), die unverzichtbar sind, die aber VO einzelnen 1n HHSGCELET.

pluralistischen un: ausdifferenzierten Gesellschaft nıcht mehr ohne weıteres V le1-
STCN sind, gestaltet, da dem einzelnen Arbeitslosen die UÜbernahme seiner Ver-
antwortung auch möglıch wiırd (vgl. Nothelle-Wıildteuer 2004, 86f.)

Insgesamt gesehen weIlst eın richtig verstandenes un: gestaltetes Verhältnis VO

Fördern un Fordern sehr ohl eıne Niähe ZUu Subsıdiarıtätsprinzıp auf, weshalb
diese Leıitidee 1mM Grundsatz durchaus kompatıbel 1St mi1t den Zielen der katholi-
schen Soz1iallehre.

Beteiligung Erwerbsarbeitsleben. Hınsıchtlich der Frage, ob un: inwietern
das Grundprinzıp VO Hartz auch dem Ziel der soz1ıalen Gerechtigkeit eNtTt-

spricht, sınd verschiedene Aspekte berücksichtigen: Das orundsätzlıche, hınter
dem Leıitbild des Förderns un Forderns stehende Bemühen, die Menschen wıeder
1ın Arbeıit bringen, basıert auf der ethisch höchst relevanten Erkenntnis, dafß
der Würde des Menschen un: seıner treien Entfaltung wiıllen Beteiligung allen
gesellschaftlichen Prozessen ermöglıchen 1St Dıies geschieht 1n
Gesellschaft INan INa eCs bedauern oder nıcht immer och wesentlıch 1m Kon-
LEXT der un durch die Erwerbsarbeit.

Damıt kommt das Verständnıiıs VO  - soz1aler Gerechtigkeıit als Beteiligungsge-
rechtigkeit, als partızıpatıve Gerechtigkeit 1n den Blick Der Begrıff der soz1alen
Gerechtigkeıit meınt eben nıcht vorrangıg die durch den Staat geleistete un:
ygewährleistete möglıchst weıtgehende ökonomische Gleichheit un: Absıicherung
aller Bürger; eiß 1sSt nıcht mIıt dem Begrift der Verteilungsgerechtigkeıt gleichzuset-
ZÄH Der Wirtschaftshirtenbrief der nordamerıkanıschen Bischöfe „Wırtschaftliche
Gerechtigkeıit für alle  CC VO 1986 eLwa interpretiert den Begrifft der „sozı1alen (Se-
rechtigkeıit“ durch die Formel VO der „kontributiven Gerechtigkeıit“: Soz1iale (56-
rechtigkeit beinhaltet demnach, „dafß die Menschen die Pflicht aktıver un PTO-
duktiver Teilnahme Gesellschaftsleben haben un da die Gesellschaft die
Verpflichtung hat, dem einzelnen diese Teilnahme ermöglichen“ (Nr. Z1)

Neben diversen anderen kırchlichen Dokumenten se1 1jer och das emoran-
dum einer Expertengruppe, beruten durch die Kommuissıon VI für gesellschaftliche
un soz1ale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz, erwähnt, das sıch 1mM
Anschlufß das Geme1ilnsame Wort der Kıirchen mıt einıgen weıterführenden
Detailproblemen beschäftigt un: die „Neun Gebote tür die Wıirtschafts- un
Sozialpolitik“ den Titel „Mehr Beteiligungsgerechtigkeıit“ stellt. Die 1Gr Ar

Ausdruck yebrachte Intention AS kommt darauf A allen Je ach ıhren Fähig-
keıiten un: Möglıichkeiten Chancen auf Teilhabe un: Lebensperspektive geben,

sıch damıt begnügen, Menschen ohne echte Teilhabe lediglich finanzıell ab-
zusıichern.“ scheıint die soz1alethische Grundlage des leitenden Prinzıps Fördern
un: Fordern tormulieren: [)as umtassende un ıntensive Engagement, Ar-
beitslosen wiıieder die Teilhabe FErwerbsarbeitsleben ermöglichen, ISt nıcht
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1Ur AaUuUsS ökonomischen, sondern auch AUS anthropologisch-ethischen Gründen eın
vorrangıges Ziel

Belebung UN Deregulierung des Arbeitsmarktes. Weiterhin wırd Hir die Erage,
ob un WwW1€e das Grundprinzip des Förderns un: Forderns der Idee der soz1alen (5@-
rechtigkeit entspricht, der Aspekt der Leistungsgerechtigkeıt entscheidend Se1IN:
Die Balance VO Leistung un Gegenleistung darf nıcht 1n eıne problematische
Schieflage gCeraten. 1ne solche Konstellation würde namlıch das Tiel sozıale (FE
yechtigkeıt vertehlen un!: zudem die Befürchtungen vieler Burger bestätigen, da{fß
be1 Hartz LLUT U1n das Fordern geht, während das Fördern hınten anstehen MU

Hıer wırd deutlıch, W1€e wichtig für dıe Akzeptanz VO Hartz der Erfolg der
Arbeıtsvermittlung ist, wobe!l dem Arbeıitsmarkt selbst ein außerst wichtiger art
be] der Reduzıerung der Arbeıitslosigkeıt zukommt, enn „der tordernde Soz1al-

1STt ın sehr vıel stärkerem Mafte auf eınen tunktioni:erenden Arbeıitsmarkt
gewı1esen als der tördernde“ Lahusen Stark Z005; SI

Diesbezüglich 1STt allerdings Skepsis angebracht, enn W1€e Untersuchungen der
EGD: der Organısatıon für wirtschaftliche Zusammenarbeit un!: Entwicklung,
zeıgen besitzt gegenwärtıg der deutsche Arbeıtsmarkt, beispielsweise 1mM Gegen-
Satz Dänemark, L1LULT eıne sehr geringe Dynamık; dıe Dauer der Arbeitslosigkeit 1St
deshalb 1n Deutschland sehr viel länger als 1n vielen anderen Ländern. Dıie Gründe,
die für diese tehlende Dynamık verantwortlich zeichnen, siınd sıcher vielfältig: SA
rınges Wırtschaftswachstum, keıine posıtıven Gewınnerwartungen der Betriebe, fer-
GT eın umftassendes Ensemble Arbeitnehmerrechten, 1aber auch das Fehlen WaßC-
mutıger Unternehmerpersönlichkeıiten, einıge Aspekte MEeHNEN

Entscheidend für dıe Belebung des Arbeitsmarktes 1ST aber die Bereıitschaft der
Betriebe, CU«C Beschäftigte einzustellen, enn der Staat annn 1mM Normalfall außer
( trıtt selbst als Arbeitgeber auf keıine dauerhaften Arbeıitsplätze schaffen. Um die
Blockade AInl Arbeitsmarkt lösen, mussen VOT allem be] fortgesetzt hoher Ar-
beitslosigkeit eventuell zusätzliche Maf$nahmen 1in Erwagung SCZOYCN werden,
beispielsweıse eıne weıtere Lockerung des Kündigungsschutzes der eıne Flexibili-
sıerung der Arbeıitszeıten un: der Löhne Dies alles sınd Mafisnahmen, die be1 eıner
insgesamt orößeren Dynamık des Arbeitsmarktes un der damıt für einen Arbeits-
losen schneller gyegebenen Möglichkeit, erneut eıne Beschäftigungsmöglichkeit
tiınden, eınen anderen Stellenwert einnehmen könnten als das 1n der gegenwärtıgen
Sıtuation der Fall 1St

Zudem 1St VO den Arbeitsmarkt-Experten schon lange gefordert, 1ın der gyesell-
schaftftlichen Debatte 1aber ımmer och eher als Tabubruch angesehen nachzuden-
ken ber eiınen Niedriglohnsektor, gerade schwer vermittelbaren, weıl 1L1UT

gering qualifizierten Menschen auch dıe Möglichkeit der Teılhabe Erwerbsar-
beitsleben veben. Eın ErSFET chrıitt 1ın dıiese Richtung iST: MI1t Projekten, 1n
denen dıe Kommunen die Arbeıitslosen für gemeınnützıge Tätigkeiten eınen
Stundenlohn VO  > eın bıs Z7Wel 16 zahlen, als SOg ENANNTEF Mehrbedarfszuschlag,
28
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den diese bıs Zzu einem Betrag VO 300 unabhängıg VO der monatlichen /7Zuver-
dıenstgrenze Sanz behalten dürten. Der Deutsche Carıtasverband un! ach ıhm
auch weıtere Wohltahrtsverbände haben inzwiıschen, durch die Lohnkostenbezu-
schussung der Bundesagentur für Arbeit anımıert, sıgnalısıert, da S1e derartiıge
„ ZusatzjobsS", W1€e die eCu«r Sprachregelung der Bundesregierung für diese ABn
Euro-Jobs“ lautet, schaffen wollen. Entscheidend wiırd aber se1N, da{fß Arbeitslose
mıt diesen Beschäftigungsmöglichkeiten nıcht 1Ur iıhren Arbeıitswillen Bewelıls
stellen können, sondern auch die Chance bekommen, 1n eıne qualifizierte Tätıgkeit
hıneinzuwachsen. Gerade für die Arbeit miı1t Menschen 1St eıne spezielle Motivatıon
un auch Qualifikation unerläfßlich. Deshalb sollte dıiesbezüglıch gerade 1mM SOZ1A-
len Bereich der Aspekt der Freiwilligkeit 1m Vordergrund stehen, und nıcht der
Druck auf dıie Arbeıitslosen, entsprechende Angebote der Arbeitsagentur auch
nehmen mussen.

Insgesamt darf das Prinzıp der „aktıyvıerenden Arbeitsmarktpolitik“ nıcht
eiınem Denken verleıten, das die Verantwortung für die Arbeitslosigkeıt allein dem
einzelnen Arbeıitslosen autbürdet un: 1n dessen vermeıntlich tehlender Motivatıon
bzw. Wıllen die Ursache der Beschäftigungslosigkeit Die Massenarbeits-
losıgkeıt, Vi@I: allem der se1lt den /Uer Jahren stet1g anwachsende Sockel Langzeıt-
arbeıtslosen, macht deutlich, da{ß A sıch hierbel nıcht prımär eın Problem der
Vermittlung und des Anreızes handelt. Di1e Arbeıitslosigkeıt 1St vielmehr vorrangıg
un tundamental eın Problem struktureller Art: das eben dementsprechend auch
auf dieser strukturellen Ebene anzugehen ISt Damıt soll nıcht ZESART werden, da{fß
1n Deutschland W1e€e häufıg befürchtet eın dem rudımentären amerıkanısche SO-
7z1alstaat vergleichbares 5System angestrebt werden sollte, enn dieser entspricht 1n
keiner Weise der deutschen TIradıtion un iıhren 1m Kern für dıe Würde des Men-
schen unverzichtbaren Errungenschaften. [ )a Massenarbeitslosigkeit 1aber NIEe m1t
dem Zie] soz1aler Gerechtigkeit vereinbar iSt;, oilt CS J1er abzuwägen, W1e€e eıne
TIrendwende Arbeitsmarkt erreicht werden kann, ohne zugleich alle soz1alen Fr
rungenschaften 1mM Bereich der Erwerbsarbeit preiszugeben. Hıer eıne auch so7z1al
vertretbare Lıinıe tiınden, wırd sıcher nıcht eintach se1ın, aber CS oilt mıi1t Augen-
ma{ für eın Gelingen der Arbeitsmarktreform kämpfen.

Besteht Zzan”ıschen der Arbeitslosenversicherung UN dem Arbeıitslosengeld
PINE Gerechtigkeitslücke?®

Be!Il der gegenwartıgen Diskussion dıe Reform des Arbeitsmarktes steht aller-
dings me1st wenıger das orundsätzlıche Leitbild des Förderns un Forderns 1m Vor-
dergrund, sondern vielmehr estimmte verschiedene Details des Reformgesetzes,
die dem Vorwurtf mangelnder Gerechtigkeıit tühren. Miıt Hartz 1V, un 1e€eSs iSt
sıcher eiınes der Zzentralen Reformelemente dieses Gesetzes, tindet eıne Veränderung
der Bezugsgröße für das Arbeitslosengeld { 1 Wäiährend sıch bısher dieser Le1-
stungsanspruch WwW1e€e das Arbeıitslosengeld etzten iındividuellen Nettoarbeit-
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seinkommen orıentierte, sınd Jetzt pauschale Regelsätze analog denen der SO-
z1alhılte der Bezugspunkt. Gerade dieser Änderung entzündet sıch gegenwartıg
die heftigste Kritik. Viele Betroffene VOT allem A4aUS$S der Miıttelschicht sehen j1er
eiıne Gerechtigkeitslücke, enn S1C argumentieren, S1Ee hätten entsprechend ihrem
Einkommen oft jahrelang Beıträge ZAGLT: Arbeitslosenversicherung gezahlt, un: jetzt
würden S1C eım Arbeitslosengeld I1 mi1t eiıner Unterstützung auf Soz1alhilteniveau
abgespeist un: damıt 1mM Grund arbeitstfähigen Soz1alhılfteempfängern gleichgestellt,
die och nıe 1n ıhrem Leben Beıiträge ZUF Arbeitslosenversicherung bezahlt haben

Sınd diese Klagen gerechtfertigt un 1St diesbezüglıch wirklıch eıne Gerechtig-
keıitslücke konstatieren? Zur Beantwortung diese Frage muf{fß zuallererst streng
zwıischen dem Arbeitslosengeld E das eıne Leıistung der Arbeıitslosenversicherung
darstellt, un dem steuerfinanzierten Arbeitslosengeld I4 unterschieden werden.
Die beitragsfinanzıerte Arbeıitslosenversicherung, VO  > der Bundesagentur
Hr Arbeiıt, 1STt ihrer Konzeption ach eıne Art Risikoversicherung, S1e soll hel-
ten, 1mM Fall VO Arbeıitslosigkeıt mı1t dem Arbeitslosengeld den Lebensunterhalt
sicherzustellen, un ZW AAar aufgrund der Orıentierung bısherigen Nettoarbeits-
einkommen auf eiınem Nıveau, das einıger Abschläge och 1n Relatıon Z
individuellen Lebensstandard steht.

Be]l der Arbeıitslosenversicherung bılden terner alle beitragspflichtigen Arbeıt-
nehmer eıne Solidargemeinschaft, Ianl erwirbt keıine ındiıviduellen Anrechte
aut eiıne estimmte zukünftige Leistung, dıe sıch 1mM „Versicherungsfall“ sprich
Arbeıitslosigkeıt ach der öhe UuUN zeıitliıchen Dauer der Beıtrage bemißlt. ine
Verknüpfung der Arbeitslosenversicherung mıt dem Aquivalenzprinzip, WI1€E CS

beispielsweise für dıe Rentenversicherung legıtim 1ISt, stellt deshalb ein Mi{($-
verständnıs dar. uch die ach dem Alter des Arbeıitslosen gyestaffelte Bezugsdauer
des Arbeıitslosengeldes 1st prımär nıcht das Resultat versicherungsäquıvalenter
Herleitung, sondern beruht auf einer Entscheidung des Gesetzgebers. IDieser hat
orundsätzlich das Recht, die Leistungen der Arbeitslosenversicherung ftestzusetzen
un: be1 Bedarf auch veraändern, wobe!l insgesamt aber eıne ZEW1SSE Relation Z7W1-
schen dem Beıtragssatz un: eiıner adäquaten Versicherungsleistung gewahrt werden
sollte. Dafß ein1ıge Jurıisten Bedenken haben, ob angesichts VO Hartz eın Be1i-
Lragssatz VO 655 Prozent für dıe Arbeitslosenversicherung och gerechtfertigt
bleibt, se1 1er and erwähnt. Mıt dieser Problematik werden sıch trüher
oder spater die Gerichte beschäftigen mussen, da D diesbezüglich unterschiedliche
Meınungen o1bt.

(3an7z anders verhält CS sıch mıiı1t der bıisherigen Arbeitslosenhilte S  jetzt Arbeits-
losengeld B Diese Unterstützung 1st keıne Leistung der Arbeitslosenversicherung,
sondern wırd W1€E dıe Sozialhilte aUuUs Steuermuitteln tinanzıert, alle Ssteuer-

pflichtigen Burger eisten eınen Beıtrag AA Absıcherung der Langzeitarbeıitslosen.
Um diesen Zusammenhang augentälliger machen, ware CS vielleicht prazıser A
CSCI, VO Arbeitslosengeld 1 VO der Soz1ialhilte 11 sprechen. ber der
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Ausdruck „Sozıalhılte“ hat ımmer och einen stiıgmatısıerenden Charakter: deshalb
entsprach 6S sıcher der politischen Zielsetzung, hiıerfür einen getallıgeren Begriff
wählen, allerdings den Preıs, bei den Menschen alsche Erwartungen wecken.

e1ım Arbeıitslosengeld {1 hat der Gesetzgeber eınen orößeren Spielraum, die Be-
dingungen für den Bezug dieser Leistung testzulegen, wenngleıch dem So7z1al-
staatspriınzıp des Grundgesetzes tolgend (Art 20 GG) zumiındest das Exıiıstenz-
mınımum sıchergestellt se1n mu{( („Fürsorgeanspruch“). Dıie bısher unbegrenzt
un einkommensabhängıg bezahlte Arbeıtslosenhilfe WAar eiıne Leıistung, die VOT

dem Hıintergrund anderer soz1aler un ökonomischer Rahmenbedingungen konzı1-
pıert wurde. Wenn diese orm der Unterstützung heute nıcht mehr möglıch ist; darf
der Staat S1e zweıtellos den veräiänderten Gegebenheiten ANLDASSCIL, zumal AD schon
länger Stimmen 1bt, die gerade AUS Gerechtigkeitsgründen die Besserstellung
(Langzeıt-) Arbeıitsloser gegenüber 1n Ühnlicher Sıtuation sıch befindenden Soz1al-
hilfteempfänger krıtisıeren, enn dıe durchschnittliche Arbeıitslosenhiltfe liegt
me1st ber dem Soz1alhıilteniveau. Von daher ze1gt sich, da{fß die Zusammenlegung
VO Arbeıitslosenhilfe un: Soz1ialhilfe Zu Arbeıitslosengeld ME einem STeUeEer-

finanzıerten Transfersystem AUS ökonomischen Gründen, aber auch AaUuUs Gerechtig-
keitsgründen sinnvoll 1St

Zusammentassend sSe1 jer testgehalten, dafßs, WEeEINN die Unterschiede zwıschen
den beiden Formen des Arbeitslosengeldes beachtet werden, bezüglıch der
Hartz IV-Regelungen nıcht grundsätzlıch VO eıner Gerechtigkeıitslücke SCSPTFO-
chen werden annn

[st CS gerecht, Vermögenswerte für das Arbeıitslosengeld anzurechnen?
1nNe andere Quelle für heftige Unmutsäufßerungen potentiell Betroffener liegt 1n

der Anrechnung VO privatem Vermogen be1 der Gewährung VO Arbeıitslosengeld
I8l In dieser Debatte wırd deutlich, da{ß die me1ıisten offensichtlich nıcht bedenken,
da{ß auch schon bısher eıne Bedürftigkeitsprüfung Bestandte:il des Antrags auf
Arbeitslosenhiltfe War un: vorhandenes Vermögen bereıts gegenwärtıg be] dieser
Unterstützungsleistung berücksichtigt wırd Mıt Hartz wurden, W1e bereıits dar-
gelegt, die bısherigen Freibeträge erhöht, wenngleich berücksichtigen 1St,
da{ß VE dem Januar 2003 eın Arbeıitsloser einen Betrag VOIN 520 PTIO Lebensjahr
be1 der Vermögensanrechnung geltend machen konnte.

Es stellt sıch 1U aber die grundsätzliche rage, ob N gerecht Ist, beiım Bezug des
Arbeitslosengeldes { 1 auf eventuel|l vorhandenes Privatvermögen zurückzugreıfen,
da der oft yeäußerte Vorwurt auf diese We1ise TL diejenıgen bestraft würden,
die gEeSDarL hätten. 7Zur Beurteilung dieses Sachverhalts MUu wıederum berück-
sıchtigt werden, da s sıch beiım Arbeitslosengeld IBl eine aUus Steuern tinan-
zierte Hıiılte handelt. [ )a 1U diese Unterstutzung VO allen Steuerzahlern
wiırd, 1St CS eben nıcht unverhältnısmäfßig, WenNnn der Staat be] vorhandenem Ver-
mogen verlangt, da{ß diese privaten Miıttel bıs eiınem estimmten Freibetrag ZiE
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Fınanzıerung des Lebensunterhalts herangezogen werden. ine ogrundsätzlıche
Nıchtberücksichtigung VO Vermögen würde namlıch bedeuten, da{fß 1er
mangelnder Hılfsbedürftigkeit dıe Sıcherung des Lebensunterhalts einselt1g der
Solidargemeinschaft angelastet würde eıne Regelung, die sıcher eın Großteil der
Steuerzahler als ungerecht empfinden wuürde. Aus Gerechtigkeitsgründen mu{ auf
jeden Fall vermieden werden, da{fß Menschen, die ihrer Arbeıitslosigkeit ber
ein hohes Einkommen verfügen der Vermögen besitzen, Fürsorgeleistungen des
Staates erhalten, da{fß also eıne arbeıtslose Arztgattın VO Staat Unterstutzung
bekäme, dıe vegebenenfalls VO Steuern schlecht verdienender Krankenschwestern
tinanzıert wuürde Von daher 1St CS notwendig un: gerecht, die entsprechenden Fah:
lungen all eıne Bedürftigkeitsprüfung knüpfen.

Andererseıts aber kollidiert dieser Zugriff auf verwertbares Vermögen 1mM Grund-
SALZ mMI1t dem Interesse des Staates, dıe Bürger 1m Hinblick auf dıe Zukunft der A
terssicherung stärker eiıner privaten Altersvorsorge ZI anımıeren. Hıer besteht
7zweıtellos die Gefahr, da{fß dieses Ziel staatlicherseits nachhaltıg gestort wiırd, weıl
viele Arbeitnehmer, aufgeschreckt durch diese Debatte, S unterlassen werden,

allmählicher Absenkung der staatlıchen Alterssicherung selbst für ıhr Alter
VOTrZUSOTSCH, da jer langfristig wıieder Altersarmut entstehen könnte. Deshalb
ware CS gerade 1m Hınblick autf eıne E1genvorsorge für das Alter angebracht, 1n die-
SC Kontext die Ööhe der Freibeträge och eiınmal überprüfen un: gegebenen-
talls NECU festzusetzen. Damıt könnte namlıch nıcht AHENe dıe Akzeptanz VO Hartz

erhöht, sondern als Nebenefttekt auch die Attraktıivität VO priıvaten Rentenver-
sıcherungen erheblich gestärkt werden.

Insgesamt oIlt CSs 1ın bezug auf die Anrechnung VO  S Vermoögenswerten beım Ar-
beitslosengeld 11 also abzuwägen 7zwıischen der notwendigen E1ıgenverantwortung
der Arbeitslosen un dem staatlıchen Interesse, da dıe Büurger privates Vermoögen

Es darf jedenfalls be] den Betroffenen nıcht der Eindruck entstehen, da{ß
m1t dieser Regelung LLUT diejenıgen bestraft werden, dıe Vermögen gebildet haben

Kann dıe praktıische Umsetzung VDO  S Hartz Gerechtigkeitslücken führen?
Obwohl 1ın den bisherigen Ausführungen die Vorwürfe, die Hartz-Gesetze zeich-

sıch durch mangelnde Gerechtigkeıt AaUS, oröfßstenteıls entkräftigt werden ONN-
COM mu{ insgesamt gesehen doch och autf Z7WE] Aspekte dieser Arbeitsmarktreform
hıingewiesen werden, dıe diesbezüglıch Bedenken Anlafß geben bzw. vaben.

Heftige Proteste der Bevölkerung haben bewirkt, da{fß 1m Blick auf die ursprung-
ıch tuür Januar veplante Zahlpause des Arbeitslosengeldes I1 Anftfang August ach-
gebessert wurde Diese Zahlpause wiırd nıcht realisıiert, sondern die Leıistungs-
Zzuwelisung erfolgt Nnu sofort Begınn des Monats Januar. Begründet wurde diese
Pause damıt, da{fß die letzte Arbeitslosenhilfe SOW1€eSO Ende des Monats Dezember
ausgezahlt würde un: damıt für Januar keıine Bedürftigkeıit bestünde. Dabe wurde
aber aufßer acht gelassen, da{fß ann 1n der lat eıne Gerechtigkeitslücke entstanden
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ware, da die Empfänger des Arbeitslosengeldes VO e]t Monatsgehältern 1mM Jahr
2005 tür zwolf Monate ıhre laufenden Kosten hätten bestreiten mussen. Diese Kor-
rektur, dıe für die Empfänger Gerechtigkeit herstellt, belastet allerdings den Bun-
deshalt weıtere 4010 Miıllionen 10R}

Gewıinner dieser Retform sınd zweıtellos erwerbsfähıige Sozialhilfteempfänger: S1e
können melılst auf höhere Leistungen hoffen; außerdem zahlt iıhnen der Staat künf-
t1g auch Beıiträge für die Kranken-, Pflege- un:! Rentenversicherung. Zudem kommt
dieser Personenkreıis mı1t der Realisierung VO Hartz 1n den Genufß aller Förder-
mafißnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Darüber hınaus sınd auch dıe Kriıterien
Hür die Anrechnung VO Vermögen wenıger restriktiv als bısher, Cnnn
bel Arbeitslosengeld Il-Emptängern wırd für Unterhaltszahlungen nıcht auf
Verwandte zurückgegritten. 1ne Ausnahme bılden dabe] 1L1UT Eltern VO mıinder-
jJährıgen Kindern b7zw. Eltern VO  a Kındern bıs SEL Alter VO 25 Jahren, die och
keıine Ausbildung haben

Verlierer dieser Reform sind VOTLT allem die bisherigen Empfänger VO Arbeits-
losenhilte, insotern S1Ee den (Suf- un Besserverdienenden gehört haben DE die
einheitliche Grundsıicherung des Arbeıitslosengeldes IAl 1U nıcht mehr VO ıhrem
früheren Lohn bzw. Gehalt abhängt, ann diese Retorm Hür S1e einen deutliıchen, Ja

eınen bedrohlichen Einkommensverlust bedeuten. Außerdem mu{ diese Be-
völkerungsgruppe be1 längerer Arbeitslosigkeit nıcht 11UT eıne radikale Reduktion
iıhrer Eiınkommensverhältnisse, sondern durch eınen eventuell CIZWUNSCHEN ( ]m
ZUS 1n eiıne „angemessenere“ Wohnung auch einen tiefen Eingritf 1n ihre Danz PCI-
sönliche Lebensgestaltung hıinnehmen. Von daher 1ST 65 eın Wunder, da{ß VOT allem
1n der Miıttelschicht die oröfßten Vorbehalte diese Arbeıtsmarktreform beste-
hen Miıt eıner umsıchtigen Anwendung VO  a Härtetallregelungen, beispielsweise
W as die Angemessenheıt der Wohnung betrifft, könnte INa  = jer zumiındest Zzum

Teıil versuchen, soz1ale Abstiegsängste 1abzumildern un! der Jjeweıls iındıividu-
ellen Person gerecht werden. [)as wıederum entspricht auch dem Personalıitäts-
orundsatz der christlichen Sozialethik, demzufolge der Mensch „Urheber, Miıttel-
punkt un Zuel“ (GS 63) allen Handelns se1n MUu

An diesen Beispielen wırd deutlich, da sıch die artz-Reform vielschichtiger
darstellt als CS der oft pauschal yeäußerte Vorwurtf elines massıven „Sozialdumpings“

AlSt

Fazıt: Hartz eıne gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Insgesamt wurde deutlıich, da{ß als Gesamtpaket betrachtet dıe Beurteilung VON

Hartz A4US soz1alethischer Perspektive nıcht ungünstıg un: auf jeden Fall sehr
viel differenzierter austallen mu{fß un kann, als CS 7ABbE e1ıt die öffentliche Debatte
ber dieses Reformgesetz insınulert, VO  — estimmten Detauils, die fraglos eıner
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Verbesserung bedürften, einmal abgesehen. Diesbezüglıch sollte sıch die Bundes-
regıerung auch ach den ersten Nachbesserungen zugänglicher für Verbesserungs-
vorschläge zeıgen.

Insgesamt sınd dıie Hartz 1V-Gesetze iın sıch jedoch als Ausdruck des Bemühens
verstehen, dıe durchaus dıtfizile Gratwanderung schaffen zwıschen eiınem

egalıtären Wohltahrtsstaat, der soz1ale Gerechtigkeıit (ın eiınem verteilungspolitisch
enggeführten Verständnıis) F Lasten der Freiheit der einzelnen und auf dem
Rücken der Gemeinschaft realisıert, un: einem lıbertären Wohlfahrtsstaat, der die
Exıistenzsicherung 1m wesentlichen privater Vorsorge überliä(ßt un AL staatlıche
Transferleistungen, basıerend auf soz1alen Anspruchsrechten, kennt. Hartz stellt
AaUuUS soz1alethischer Perspektive einen richtigen Schritt dar auf dem Weg 1n die Ya
kunft eines deutschen Sozlalstaats, der Orlentiert der ursprünglichen Intention
1m Konzept soz71aler Marktwirtschaft die Grundwerte der Freiheıit un der soz1alen
Gerechtigkeit miıteinander verbinden und 1ın eın Gleichgewicht bringen sucht.

Diese Beurteilung bliebe allerdings unvollständig, würde INan nıcht die Rahmen-
bedingungen erwähnen, innerhalb derer sıch die Hartz LV-Retform Antang 2005
vollzieht, namlıch 1in einem eher wen1g beweglichen Arbeitsmarkt un!: den damıt
zusammenhängenden bereıts thematisıerten Parametern. Diese tehlende Flex1-
bılıtät un: Dynamık sind C3s die Hartz ZW ar nıcht 1n sıch als Retformpaket, aber

den gegebenen Konditionen einem oroßen Gerechtigkeitsproblem für die
Betrotfenen werden lassen.

Angesıchts dieser aufgrund der Detailanalyse sıch ergebenden ditferenzierten
Einschätzung VO Hartz stellt sıch trotzdem dıe rage, 1n der Offent-
iıchkeıit ZUT: Zeıt fast eine regelrechte FHvsterie diese Reform des Arbeits-
marktes beobachten 1St /Zur Beantwortung dieser rage erscheınt CS erwagens-
Wert, den orößeren soz1ialpolitischen Kontext 1ın den Blick nehmen. Vor dem
Hintergrund der Globalisierung geraten nämlıch die Ziele soz1ale Absicherung un:
makroökonomuische Leistungskraft zunehmend 1ın eın Spannungsverhältnis, das
„den lıhberalen Wohltahrtsstaaten eınen Leistungsvorteıl verschaffen scheint“

Lahusen Stark 2005 364) Angesichts dieser Erkenntnis besteht heute 1n
Deutschland 7zwischen Regierung un: Opposıtion die PDS AUSSCHOTILLLLL eın
einvernehmlicher Konsens darüber, den Soz1alstaat LICUu auszurichten, un ZW aar

stärker 1ın Rıchtung eınes Sozialstaatsmodells, das den Akzent mehr auf dıe Eıgen-
verantwortun des einzelnen Dabel 1ST aber 1n der öffentlichen Debatte star-
ker hervorzuheben, da CS nıcht eıne einseıt1ge Betonung dieser iındıividuellen
Dimension un E1genverantwortung oeht, sondern da{fß diese Eıgenverantwortung
1mM Kontext des ermöglıchenden Soz1ialstaats und damıt intendierter zıielgenauerer
Solıdarıtät 1St

Es wiıderspricht aber jeglicher politischer Ehrlichkeit, WECIN111 eıne srundlegende
Veränderung den Burgern nıcht stärker transparent gyemacht erd Deshalb mu{ 1n
Deutschland nıcht LLUT eıne Debatte ber einzelne Probleme VO Hartz geführt
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werden, sondern CS bedarf angesichts dieser oravıerenden NeuJustierung auch einer
umftassenden Diskussion ber die Werte un: Zıele, denen eın zukünftiger Soz1al-

entsprechen soll hne eıne solche offene Auseinandersetzung, die sıcher auch
harte politische Kontroversen bedeuten kann, darf sıch nı1ıemand ber eiıne Mmassıve
Verunsicherung der Bürger wundern, enn diese spuren sechr wohl, da{ß 1m Zug die-
S(el: Retorm mi1t zentralen Elementen, die sıch 1MmM Lauft der Entwicklung des eut-
schen Soz1ialstaats herausgebildet haben, gebrochen wırd

Sıch VO politischer Seıite VT dieser Diskussion drücken, verstärkt 1L1UT den
Verlust A Glaubwürdigkeit, der gegenwärtıg SOW1€eSO eıner der oröfßten Her-
ausforderung für das polıitische 5System geworden IST. Insgesamt betrachtet spricht
deshalb vieles dafür, da{fß die gegenwartıge Gerechtigkeitsdebatte Hartz eın
weıteres Indız ür eıne orofße Vertrauenskrise der Bürger gegenüber den politischen
Akteuren IST: Dıies ze1gt sıch auch daran, da{ß viele Bürger, die aktuell überhaupt
nıcht VO den Mafßnahmen dieses (Gsesetzes betroffen sınd, dieser Reform ebentalls
außerst skeptisch gegenüberstehen.

Eın tiefgreifendes Reformvorhaben W1e Hartz annn sOomıt 1L1UT erfolgreich
umgeESECETZL werden, WEEINN CS stärker als eiıne gesamtgesellschaftliche Aufgabe auf-
gefaßt wiırd; denn die „Herstellung“ soz1ıaler Gerechtigkeit 1St immer eıne Aufgabe
der Zıvilgesellschaft. In der emotıonal geführten Debatte ber Hartz
wırd dieser Aspekt aber wen1g beachtet, obwohl 1mM ursprünglichen Bericht der
Hartz-Kommuissıon eine solche gesamtgesellschaftliche Verantwortung sehr ohl
vorgesehen IsSt. So wırd 1mM ‚Modul 13(( ausdrücklich dıe SOgCNANNLEN „Profis der
Natıon“ darunter versteht der Hartz-Bericht eın breites Bündnıs VO Meınungs-
bıldnern un Multiplikatoren appelliert, durch ıhr Engagement den Erfolg dieser
Arbeıitsmarktreform aktıv unterstutzen.

Angesichts des Vertrauensverlustes vieler Menschen gegenüber der Politik ABann
deshalb 11UT durch eın Engagement vieler eiıne posıtıve Grundstimmung entstehen,
die wıederum einen nıcht unwesentlichen Anteıl daran haben kann, da dieses
Reformgesetz wiırklıiıch erfolgreich 1St Denn der Erfolg VO  . Hartz mü{fßte eıgent-
iıch 1mM Interesse aller se1nN; e1in Scheitern würde 11UT polıtischen Extremisten nutzen,
un das annn nıemand ernsthaft wollen.
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